
 
Wichtige Information – Sportärztliche Untersuchung für unsere JugendspielerInnen 

Liebe Eltern, 

es gibt eine Regelung des Tennisverband Niederrhein (TVN), auf die wir euch aufmerksam 
machen möchten: Alle Jugendlichen, die an den Mannschaftswettbewerben und Turnieren 
teilnehmen, müssen regelmäßig sportärztlich untersucht werden. Diese Regelung ist in der 
aktuellen Jugend-Wettspielordnung (§1.2) wie folgt festgelegt.  

Was bedeutet das für euch? 

 Ihr seid als Eltern (Erziehungsberechtigte) verantwortlich dafür, dass eure Kinder vor der 
Teilnahme an den Wettbewerben sportärztlich untersucht werden. 

 Die Bescheinigung (sportärztliche Bescheinigung oder Sportgesundheitspass) muss alle 
zwei Jahre erneuert und dem Verein vorgelegt werden. 

 Für die kommende Saison bitten wir euch, die aktuelle Bescheinigung bis zum Ende der 
Osterferien an unser Vereinsbüro zu senden: buero@tc-rheinstadion. Wenn ihr bereits 
eine Bescheinigung aus den letzten 2 Jahren habt, reicht diese für den Start aus. 

Für wen gilt die Regelung? Die Pflicht zur sportärztlichen Untersuchung gilt für alle Kinder und 
Jugendlichen, die in einer Jugendmannschaft des TC Rheinstadion gemeldet werden – also für die 
Altersklassen U8 bis U18. Die Abgabe der Bescheinigung ist verpflichtend für alle 
VerbandsligaspielerInnen und TurnierspielerInnen. Bescheinigungen weiterer SpielerInnen 
nehmen wir aber auch gerne an. 

Warum ist das wichtig? Die sportärztliche Untersuchung dient der Gesundheit und Sicherheit 
eurer Kinder. Der Verein ist gehalten, die Nachweise einzufordern und ggf. dem Verband 
vorzulegen. 

Was müsst ihr tun? Vereinbart bitte zeitnah einen Termin zur sportärztlichen Untersuchung für 
euer Kind und reicht die Bescheinigung darüber (Scan oder Foto reicht) bis zum Ende der 
Osterferien an unser Büro. (buero@tc-rheinstadion.de) 

Wir danken euch für eure Mithilfe und euer Verständnis! Nur gemeinsam können wir 
sicherstellen, dass unsere Jugendlichen gesund und regelkonform am Spielbetrieb teilnehmen. 

Bei Fragen meldet euch gerne jederzeit bei uns. (Ansprechpartner hierfür: Andrea Backhaus 
0179-7902799) 

Sportliche Grüße 
Euer Jugendteam des TC Rheinstadion 

1.2 Sportärztliche Untersuchung 
Alle Jugendlichen, die an den im Folgenden beschriebenen Wettbewerben teilnehmen, 
müssen sportärztlich untersucht sein. Verantwortlich für die regelmäßige Durchführung dieser 
Untersuchung (Erstuntersuchung und Nachuntersuchungen in 2-Jahresfrist) sind die Eltern 
(Erziehungsberechtigten). Die Vereine sind gehalten, von ihren jugendlichen Mitgliedern einen 
entsprechenden Nachweis (sportärztliche Bescheinigung oder Sportgesundheitspass) zu fordern. 
Bei Meldung der Mannschaften auf Verbandsebene sowie bei Meldung zu einem Turnier kann der 
TVN die Vorlage entsprechender Bescheinigungen durch die Vereine verlangen. 


